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1.  Situation und Aufgabenstellung

In der Stadt Germering ist die Aufstellung des Bebauungsplanes ,Am Hochrainweg" geplant. Es
soll ein Gewerbegebiet festgesetzt werden. Innerhalb des Planumgriffs befindet sich im dstlichen
Teil der Energiepark Germering (vgl. Ubersichtsplan, Anhang A, Seite 2).

Nordlich des Plangebietes verlauft die Bundesstralie 2, westlich die Augsburger Straf3e und sutdlich
der Hochrainweg. Im Umfeld des Plangebietes befinden sich die Gewerbegebiete ,Handwerkerhof*
und ,Sudlich Hochrainweg* sowie landwirtschaftlich genutzte Flachen. Weiter stidlich befindet sich
ein Kindergarten die Feuerwehr und eine Flache fir ein Katastrophenschutzzentrum des BRK so-
wie weitere gewerbliche Nutzungen.

Die ErschlieBung des Gewerbegebietes soll Uber eine von der Augsburger Stral3e neu geplante
ErschlieBungsstral3e erfolgen.

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung sind die Verkehrsgerauschimmissionen aufgrund
der Bundesstral3e B 2, der Augsburger Strafe und des Hochrainwegs innerhalb des Plangebietes
zu ermitteln und geman der DIN 18005 bzw. der 16. BImSchV zu beurteilen. Hierauf basierend sind
dann die erforderlichen passiven Schallschutzmal3nahmen gemaf3 der aktuell gultigen DIN 4109
auszuarbeiten.

Fur die innerhalb des Bebauungsplangebietes geplanten Gewerbeflachen sind Emissionskontin-
gente gemal3 der DIN 45691 in der Form festzusetzen, dass unter Bertcksichtigung der Gerausch-
vorbelastung (Handwerkerhof, sudlich Hochrainweg, weitere Gewerbegebiete, Feuerwehr, BRK)
die Immissionsrichtwerte der TA Larm an der mal3gebenden geplanten und bestehenden schutz-
bedirftigen Bebauung eingehalten werden kénnen.

Die Bearbeitung erfolgt in enger Abstimmung mit den Planungsbeteiligten.
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2. Grundlagen

Diesem Bericht liegen zugrunde:
[1] Planunterlagen:

e Bebauungsplane:

o  Gewerbegebiet am Hochrainweg, Germering“ (Vorabzug zur weiteren Abstimmung
vom 24.07.2025), PH2 Architektur + Stadtplanung, 93458 Eschlkam

e 1G28c ,Sudlich Hochrainweg®, Stadt Germering vom 15.10.2019
e Kinderbetreuung an der Augsburger Strafl3e”, Stadt Germering vom 03.04.2014

e Eingeschranktes Gewerbegebiet nordlich der Augsburger Straf3e, Sudlich der B 2
(Handwerkerhof)*; Stadt Germering vom 19.01.2016

e Digitale Flurkarte, digitales Gelandemodell und 3D-Geb&udemodell (LoD2), Stand Juli
2025, Bayerische Vermessungsverwaltung

[2] DIN 18005:2023-07 ,Schallschutz im Stadtebau — Grundlagen und Hinweise fiur die Planung*
mit DIN 18005 Beiblatt 1:2023-07 ,Schalltechnische Orientierungswerte fur die stadtebauliche
Planung”

[3] Ortsbesichtigung am 03.07.2025 in Germering

[4] Larmschutz in der Bauleitplanung“, Schreiben vom 25.07.2014 der Oberste Baubehdrde im
Bayerischen Staatsministerium des Innern, fir Bau und Verkehr

[5] DIN ISO 9613-2: Akustik - Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien. Teil 2: Allge-
meines Berechnungsverfahren. Oktober 1999

[6] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom 26. August 1998, GMBI 1998, Nr. 26,
S. 503 mit Anderung vom 01.Juni 2017

[7] DIN 45691 ,Gerauschkontingentierung”; Dezember 2006

[8] Richtlinien fur den Larmschutz an Straf3en - RLS-19: Ausgabe 2019; Zweite Verordnung zur
Anderung der 16. BImSchV vom 04. November 2020

[9] Verkehrsmengen der Bundesstrale 2 im Untersuchungsbereich gemaR BAYSIS (Bayeri-
sches StraReninformationssystem, Zéhldaten 2024, Z&hlstelle 78349110)

[10] Verkehrszahlungen der Augsburger Strale und des Hochrainwegs vom 15.07.2025 bis
17.07.2025, Tiefbauamt Germering

[11] Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
larmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990; BGBI. I, S. 1036 — 1052

[12] Bayerische Technische Baubestimmungen (BayTB), Ausgabe Februar 2025, Bayerisches
Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr

[13] DIN 4109-1:2018-01: Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen

[14] DIN 4109-2:2018-01: Schallschutz im Hochbau — Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfil-
lung der Anforderungen

[15] VDI-Richtlinie 2719: Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen, Au-
gust 1987

[16] Angaben der Stadt Germering (Frau Gschwandtner vom 30.07.25) zur Vorgehensweise bei
der schalltechnischen Untersuchung, zur Gebietseinstufung bzw. Schutzbeddrftigkeit der um-
liegenden Bebauung und zur weiteren Entwicklung in der Umgebung

[17] Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan IG 28c des Ingenieurbtiros Greiner vom
28.11.2018 mit allen darin genannten Grundlagen
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3. Anforderungen an den Schallschutz

3.1 Verkehrsgerédusche
DIN 18005

Die DIN 18005 [2] enthalt in Bezug auf Verkehrsgerausche u.a. folgende schalltechnische Orien-
tierungswerte fur die stddtebauliche Planung, deren Einhaltung oder Unterschreitung wiinschens-
wert ist, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes verbundene Erwartung auf ange-
messenen Schutz vor Larmbelastungen zu erfillen:

GE-Gebiete tags 65 dB(A)
nachts 55 dB(A)

Fir die Beurteilung ist in der Regel tags der Zeitraum von 06.00 - 22.00 Uhr und nachts von
22.00 - 06.00 Uhr zugrunde zu legen.

Die DIN 18005 enthéalt folgende Anmerkungen:

—  Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der stadtebaulichen Planung erforderlichen Ab-
wéagung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen - z. B.
dem Gesichtspunkt der Erhaltung tberkommener Stadtstrukturen - zu verstehen. Die Abwa-
gung kann in bestimmten Fallen bei Uberwiegen anderer Belange - insbesondere in bebauten
Gebieten - zu einer entsprechenden Zurtckstellung des Schallschutzes fiihren.

—  Die Beurteilungspegel der Gerausche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, In-
dustrie und Gewerbe, Freizeit) sollen jeweils fir sich allein mit den Orientierungswerten ver-
glichen und nicht addiert werden.

- In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Ver-
kehrswegen und in Gemengelagen lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo
im Rahmen der Abwagung mit plausibler Begrindung von den Orientierungswerten abgewi-
chen werden soll, weil andere Belange Uberwiegen, sollte moglichst ein Ausgleich durch an-
dere geeignete Malinahmen (z. B. geeignete Geb&audeanordnung und Grundrissgestaltung,
bauliche Schallschutzmal3nahmen - insbesondere fir Schlafraume) vorgesehen und pla-
nungsrechtlich abgesichert werden.

—  Uberschreitungen der Orientierungswerte und entsprechende MalRnahmen zum Erreichen
ausreichenden Schallschutzes sollen in der Begriindung zum Bebauungsplan beschrieben
und ggf. in den Planen gekennzeichnet werden.

—  Bei Beurteilungspegeln tber 45 dB(A) ist selbst bei nur teilweise getffnetem Fenster unge-
storter Schlaf haufig nicht mehr moglich.

16. BImSchV

Die 16. BImSchV (Verkehrslarmschutzverordnung [11]) gilt fur den Neubau sowie die wesentliche
Anderung von StraRen- bzw. Schienenverkehrswegen. Fiir den vorliegenden Fall der Planung von
Baugebieten an bestehenden Verkehrswegen gilt die 16. BImSchV nicht.

Die beim Neubau sowie der wesentlichen Anderung von StraRen- bzw. Schienenverkehrswegen
einzuhaltenden Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV sind jedoch ein gewichtiges Indiz daftir,
wann mit schadlichen Umwelteinwirkungen durch die Verkehrsgerdusche zu rechnen ist.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV betragen fir:

Gewerbegebiete (GE) tags 69 dB(A)
nachts 59 dB(A)
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3.2 Gewerbegerausche

Die Beurteilung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG ist nach der Technischen Anleitung zum
Schutz gegen Larm (TA Larm) [6] vorzunehmen. Sie enthalt folgende Immissionsrichtwerte abhan-
gig von der Gebietsnutzung:

WA-Gebiete, Kleinsiedlungsgebiete tagsiuber 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)
MI/MD/MK-Gebiete tagsuber 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)
MU-Gebiete tagsiber 63 dB(A)
nachts 45 dB(A)
GE-Gebiete tagsiber 65 dB(A)
nachts 50 dB(A)

Einzelne, kurzzeitige Pegelspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als
30 dB(A), nachts um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten ("Maximalpegelkriterium™).

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeitraume:
tags 06.00 - 22.00 Uhr
nachts 22.00 - 06.00 Uhr

Maf3gebend fir die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem hdchsten Beurteilungs-
pegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beitragt. Eine achtstiindige Nachtruhe der Nach-
barschaft im Einwirkungsbereich der Anlage ist sicherzustellen.

Fir folgende Zeiten ist ein Ruhezeitenzuschlag in Héhe von 6 dB(A) anzusetzen:

an Werktagen: 06.00 - 07.00 Uhr
20.00 - 22.00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen 06.00 - 09.00 Uhr

13.00 - 15.00 Uhr
20.00 - 22.00 Uhr

Fiar Immissionsorte in MI/MD/MK-Gebieten sowie Gewerbe- und Industriegebieten ist dieser Zu-
schlag nicht zu berticksichtigen.

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf die Summe aller auf einen Immissionsort einwirkenden
Gerauschimmissionen gewerblicher Schallquellen. Gerduschimmissionen anderer Arten von
Schallquellen (z.B. Verkehrsgerausche, Sport- und Freizeitgerausche) sind getrennt zu beurteilen.

Die TA Larm enthalt weiterhin u.a. folgende ,besondere Regelungen® und Hinweise:
. Gemengelagen

Wenn gewerblich genutzte Gebiete und Wohngebiete aneinandergrenzen, kénnen die Immissions-
richtwerte fur die Wohngebiete auf einen Zwischenwert der fur die aneinandergrenzenden Ge-
bietskategorien geltenden Werte erhtht werden. Die Immissionsrichtwerte fir Kern-, Dorf- und
Mischgebiete sollen dabei nicht tGberschritten werden. Es ist vorauszusetzen, dass der Stand der
Larmminderungstechnik eingehalten wird.
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4.  Verkehrsgerédusche

4.1 Schallemissionen

Der langenbezogene Schallleistungspegel Lw" einer Stralle wird nach den RLS-19 [8] aus der
Durchschnittlichen Taglichen Verkehrsstarke DTV und den Lkw-Anteilen p1, p2 in % sowie Zu- und
Abschlagen fur unterschiedliche Hochstgeschwindigkeiten, StralRenoberflachen und Steigungen
> 5% berechnet.

Basierend auf den Angaben des Bayerischen Straf3eninformationssystems BAYSIS [9] werden den
Berechnungen die Zahldaten der B 2 (28.272 Kfz/24h) aus dem Jahr 2024 zugrunde gelegt. Die
Werte werden fir das Prognosejahr 2040 um 16% erh6ht. Demnach ergibt sich fur die Stral3e eine
DTV in HOhe von 32.796 Kfz/24h mit einem Lkw-Anteil ohne Anhanger (p1) in H6he von 2,1% tags
und 2,6% nachts, einem Lkw-Anteil mit Anhanger (p2) in Hohe von 1,0% tags und 1,7% nachts
sowie einem Motorrad-Anteil (pmc) in Hohe von 1,0% tags und 0,4% nachts bei einer zuldssigen
Hochstgeschwindigkeit von 70 km/h.

Steigungen > 5% treten im Bereich des Untersuchungsgebietes nicht auf.

Desweitern wurden im Jahr 2025 an der Kreuzung Augsburger Strafl3e / Am Hochrainweg Verkehrs-
zéhlungen durch das Tiefbauamt Germering [10] durchgefiihrt. Es ergeben sich die in Tabelle 1
genannten Frequentierungen inklusive Prognosezuschlag in Héhe von 15 % fur das Jahr 2040.

In der folgenden Tabelle 1 sind die Emissionsdaten (vgl. Ubersichtsplan, Anhang A, Seite 2 und
Eingabedaten, Anhang B, Seite 4) zusammengefasst:

Tabelle 1: Emissionskenndaten der StralRen

Lw’ Prognose genaue Prognose Geschwindigkeit
pl/p2/pmc |pl/p2/pmc
Bezeichnung Tag | Nacht M N
DTV 2040 (%) (%) km/h
dB(A) | dB(A) Tag Nacht Tag Nacht

B 2 89,9 81,3 32.796 1.921 258 21/10/1,0 |26/1,7/0,4 70

Augsburger Strale Nordwest | 78,0 68,2 6.330 376 40 3,4/0/0,6 47/0/0 40
Augsburger Strale Sudost 77,5 67,5 5.605 333 34 36/0/0,7 42/0/0 40
Am Hochrainweg Nordost 63,6 50,1 218 13 1 54/05/0 0/0/0 40
Am Hochrainweg Sudwest 62,7 50,9 260 16 1 56/05/0 0/0/0 30
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Es bedeuten:

Lw T langenbezogener Schallleistungspegel fir die Tageszeit von 06.00 bis 22.00 Uhr in dB(A)

Lw N langenbezogener Schallleistungspegel fir die Nachtzeit von 22.00 bis 06.00 Uhr in dB(A)

DTV Durchschnittliche Tagliche Verkehrsmenge in Kfz/24h

M MaRgebende stiindliche Verkehrsmenge in Kfz/h

Lkw-Anteil p1 prozentualer Anteil Lastkraftwagen ohne Anhénger mit einer zuldssigen Gesamtmasse uber 3,5t
und Busse

Lkw-Anteil p2 prozentualer Anteil Lastkraftwagen mit Anhanger bzw. Sattelkraftfahrzeuge (Zugmaschinen mit
Auflieger) mit einer zuldssigen Gesamtmasse Uber 3,5 t

pmc prozentualer Anteil Krad

Hinweis:
- Fur die StraRen wird als Deckschicht ,nicht geriffelter Gussasphalt* (Dsp,spt,rzc(v) = 0 dB) an-
gesetzt.

4.2 Durchfihrung der Berechnungen
Die Berechnung der Gerauschimmissionen erfolgt fiir die Verkehrsgerausche nach den RLS-19 [8].

Die fur die schalltechnischen Berechnungen mafigeblichen Eingangsdaten des eingesetzten Pro-
gramms "CadnaA" (Version 2025 MR 1) sind:

. StralRenverkehrswege
. Abschirmkanten

. Hbéhenpunkte

. Bestehende und geplante Geb&dude; sie werden einerseits als Abschirmkanten bertcksich-
tigt, zum anderen wirken die Fassaden schallreflektierend (eingegebener Reflexionsverlust
0,5 dB)

Die Geb&ude- und Gelandehthen werden auf Basis der vorliegenden Daten der Bayerischen Ver-
messungsverwaltung bzw. der Planung [1] angesetzt.

Bei den Ausbreitungsberechnungen nach den RLS-19 werden die Pegelminderungen durch Ab-
standsvergrof3erung und Luftabsorption, Boden- und Meteorologiedampfung sowie Abschirmung
berucksichtigt. Die Pegelzunahme durch Reflexionen wird bis zur 3. Reflexion berechnet.

Die Darstellung der berechneten Schallimmissionen innerhalb des GE-Gebietes erfolgt anhand von
Rasterlarmkarten fur die Tages- und Nachtzeit. Die Abbildungen enthalten eine Farbtabelle, aus
der die Zuordnung der Beurteilungspegel erfolgt. Die Abstufung zwischen farblich abgegrenzten
Bereichen der Rasterlarmkarten betragt 5 dB(A). Innerhalb dieser Bereiche sind Abstufungen von
1 dB(A) mit diinnen Linien gekennzeichnet.

4.3 Schallimmissionen und Beurteilung

Berechnungsergebnisse

Die aufgrund der Verkehrsgerausche berechneten Schallimmissionen innerhalb des GE-Gebietes
wahrend der Tages- und Nachtzeit sind in den Rasterlarmkarten im Anhang A auf der Seite 4 dar-
gestellt. Zusammengefasst zeigen die Berechnungen folgende Ergebnisse:

Die berechneten Beurteilungspegel innerhalb des Plangebietes liegen im Bereich von maximal ca.
71 dB(A) tags und 62 dB(A) nachts im Norden im Einflussbereich der B 2 und verringern sich zur
Mitte des Plangebietes auf ca. 60 dB(A) tags bzw. 49 dB(A) nachts.
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Im Stden werden aufgrund der Augsburger Stral3e Beurteilungspegel in Hohe von 62 dB(A) tags
und 54 dB(A) nachts berechnet.

Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 fur GE-Gebiete (65 dB(A) tags und
55 dB(A) nachts) werden im GroRteil des Plangebietes eingehalten bzw. unterschritten. Die Uber-
schreitungen der Orientierungswerte von bis zu 6 dB(A) treten nur im nérdlichen Bereich entlang
der B 2 auf.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV fir GE-Gebiete (69 dB(A) tags und 59 dB(A) nachts)
als Indiz fur schadliche Umwelteinwirkungen werden mit Ausnahme eines Bereichs mit einer Breite
von ca. 9 Metern von der Baugrenze im Norden im gesamten Plangebiet eingehalten bzw. unter-
schritten.

Die nachfolgend genannten Anforderungen an den Schallschutz gegen die Verkehrsgerausche
sind zu beachten.

4.4 SchallschutzmalRnahmen

Die DIN 18005 [2] enthalt die Anmerkung, dass der Belang des Schallschutzes bei der in der stad-
tebaulichen Planung erforderlichen Abwéagung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz
neben anderen Belangen - z. B. dem Gesichtspunkt der Erhaltung Giberkommener Stadtstrukturen
- zu verstehen ist. Die Abwagung kann in bestimmten Fallen bei Uberwiegen anderer Belange -
insbesondere in bebauten Gebieten - zu einer entsprechenden Zuriickstellung des Schallschutzes
fuhren. Wo im Rahmen der Abwagung mit plausibler Begriindung von den Orientierungswerten
abgewichen werden soll, weil andere Belange tberwiegen, sollte mdglichst ein Ausgleich durch
andere geeignete Maflinahmen (z. B. geeignete Gebaudeanordnung und Grundrissgestaltung,
bauliche Schallschutzmal3nahmen - insbesondere fiir Schlafrdume) vorgesehen und planungs-
rechtlich abgesichert werden (vgl. Punkt 3.1).

Entsprechend den Empfehlungen des Bayerischen Staatsministeriums [4] kommen fur den Fall des
Heranfuhrens von schutzbedirftiger Wohnbebauung an bestehende Verkehrswege insbesondere
folgende Schallschutzmalinahmen in Betracht - einzeln oder miteinander kombiniert:

- Aktive SchallschutzmalRnahmen

- Anordnung und Gliederung der Geb&ude ("Larmschutzbebauung”), und/oder larmabgewandte
Orientierung von Aufenthaltsraumen,

- passive Schallschutzmaflinahmen an der schutzwirdigen Bebauung, wie erhéhte Schalldam-
mung von Aul3enbauteilen.

Mit dem Gebot gerechter Abwégung kann es gemal [4] auch (noch) vereinbar sein, Wohngebaude
an der dem Larm zugewandten Seite des Baugebiets Aul3enpegeln auszusetzen, die deutlich tber
den Orientierungswerten der DIN 18005 liegen, wenn durch eine entsprechende Anordnung der
R&aume und die Verwendung schallschiitzender AuRRenteile jedenfalls im Innern der Gebaude an-
gemessenerer LArmschutz gewéhrleistet ist und auRerdem darauf geachtet worden ist, dass auf
der straRenabgewandten Seite des Grundstlicks geeignete geschutzte Aulienwohnbereiche ge-
schaffen werden (Verkehrslarmschutz durch ,architektonische Selbsthilfe®).

Aktive SchallschutzmalRnahmen

Eine Abschirmung wirkt dann besonders gut, wenn sie unmittelbar an der Schallquelle oder am
Immissionsort liegt. In jedem Fall sollte die Sichtverbindung zwischen malRgebendem Immissions-
ort und Schallquelle unterbrochen sein. Des Weiteren sollten aktive SchallschutzmalRnahmen, um
spiirbare Pegelminderungen zu erzielen, liickenlos und mit ausreichenden seitlichen Uberstands-
l&ngen errichtet werden.
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Im vorliegenden Fall ist eine aktive Schallschutzmaf3nahmen entlang der B 2 in Form einer Schall-
schutzwand nicht geplant.

Passive SchallschutzmalRnahmen an den Gebduden

Gemal Punkt A 5.2 der Bayerischen Technischen Baubestimmungen vom Februar 2025 [12] ist
ein Nachweis der Luftschalldammung von Auf3enbauteilen nach DIN 4109-1:2018-01 (Schallschutz
im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen) [13] erforderlich, wenn der ,maf3gebliche AuRenlarm-
pegel” gleich oder hoher ist als

- 61 dB(A) bei Aufenthaltsraumen in Wohnungen, Ubernachtungsraumen, Unterrichtsraumen
und ahnlichen Raumen sowie bei Bettenraumen in Krankenhdusern und Sanatorien

- 66 dB(A) bei Burordumen.

Der pauschale Anwendungsbereich der DIN 4109-1:2018-01 gilt bis zu einer Obergrenze des mal3-
geblichen AulZenlarmpegels L. von 80 dB(A).

Die DIN 4109-2:2018-01 (Schallschutz im Hochbau — Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erflllung
der Anforderungen) [14] enthalt unter Punkt 4.4.5 Festlegungen zur rechnerischen Ermittlung des
malfdgeblichen Au3enlarmpegels La. Im vorliegenden Fall ist insbesondere zu beachten, dass

- der AuRenlarmpegel aus der Summe von Verkehrs- und Gewerbegerauschen gebildet wird.

- sich der maRRgebliche Auf3enlarmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus dem 3 dB(A) er-
hohten Beurteilungspegel fur die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A) ergibt.

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-Malf3e R’w ges der Au3enbauteile
von schutzbedirftigen R&aumen ergeben sich nach folgender Gleichung gemal Punkt 7.1 der DIN
4109-1:2018-01:

R,w,ges = La - Kraumart mit
La malfdgeblicher AuRenlarmpegel gemaR Punkt 4.4.5 der DIN 4109-2:2018-01

Kraumart = 30 dB fur Aufenthaltsraumen in Wohnungen Ubernachtungsraume in Beherberg-
ungsstatten, Unterrichtsrdume und Ahnliches

Kraumart = 35 dB fur Blroraume und Ahnliches

Im Zuge des Nachweises der Anforderungen sind zudem gemaf DIN 4109-2:2018-01 Sicherheits-
beiwerte und Korrekturen unter Beriicksichtigung der Flachenverhaltnisse der RAume zu bertick-
sichtigen.

Zur genauen Festlegung der Anforderungen (R’wges) Sind die an den Gebaudefassaden auftreten-
den mafRgeblichen AuRenlarmpegel L. geschossweise zu ermitteln.

Anforderungen an den passiven Schallschutz im vorliegenden Fall

Im Anhang A auf der Seite 5 ist Rasterlarmkarte mit den hochsten zu erwartenden mafigeblichen
AulRenlarmpegeln La innerhalb des Bebauungsplangebietes bei freier Schallausbreitung darge-
stellt.

Diese Rasterlarmkarte dient zur Voreinschatzung der zu erwartenden Aul3enlarmpegel in den Bau-
raumen aufgrund der Stral3enverkehrsgerausche.

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass der maf3gebliche AuRenl&armpegel aufgrund der Ver-
kehrsgerdusche im gesamten Plangebiet Gber 61 dB liegt. Im vorliegenden Fall sind somit erhdhte
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Anforderungen an den passiven Schallschutz nach der DIN 4109 fiir Gebaude mit schutzbeduirfti-
gen Nutzungen (u.a. Blros, Betriebswohnungen) einzuhalten.

Nach obiger Gleichung ergibt sich beispielsweise im Bereich der nérdlichen Baugrenze der Teilfla-
che GE4 mit der hochsten Belastung folgende hiéchste Anforderung fur Biros:

R'wges =41 dB (La ca. 76 dB(A) gemaR Rasterlarmkarte — 35 dB fir Kraumart)

Zur genauen Festlegung der Anforderungen (R'wges) Sind die konkret an den Gebaudefassaden
auftretenden maf3geblichen AuRenlarmpegel L. zu ermitteln. Dies kann erst bei Kenntnis der Ge-
baudelage und Kubatur sowie der umgebenden Bebauung (Bericksichtigung von Abschirmungen
und Reflexionen) erfolgen.

Auch sind gegebenenfalls innerhalb des Gewerbegebietes auftretende Emissionen zu bericksich-
tigen. Auf Basis der in GE-Gebieten zuldssigen Immissionsrichtwerte der TA Larm kdnnen somit
zusatzliche gewerbliche Gerauschbelastungen von bis zu 65 dB(A) tags bzw. 50 dB(A) nachts an
Gebéauden zu bericksichtigen sein.

Daher ist das Verfahren der DIN 4109 sinnvollerweise erst im Rahmen des Baugenehmigungsver-
fahrens bzw. des Bauvollzuges bei Vorliegen der Eingabeplanung anzuwenden.

Fensterunabhdngige Beluftungseinrichtungen

Die Norm DIN 18005 enthalt den Hinweis, dass bei Beurteilungspegeln tber 45 dB(A) - selbst bei
nur teilweise geodffnetem Fenster - ungestorter Schlaf haufig nicht mehr moglich ist. Die VDI-Richt-
linie 2719 nennt einen Pegel von 50 dB(A).

Entsprechend dem oben genannten Abwagungsspielraum wird der Einbau von schallgedammten
BelUftungseinrichtungen fir Schlaf- und Kinderzimmer bei nachtlichen Beurteilungspegeln tber
49 dB(A) (Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes der 16 BImSchV fiir Wohngebiete) empfoh-
len, sofern die Raume nicht Uber schallabgewandte Fassaden beliftet werden kénnen. Sofern Wert
auf sehr guten Schallschutz gelegt wird, kbnnen die Beluftungseinrichtungen bereits ab einem
nachtlichen Beurteilungspegel von 45 dB(A) vorgesehen werden.

An Fenstern von nachts schutzbedirftigen Schlafraumen wird dort der Einbau von fensterunab-
hangigen Beliftungseinrichtungen empfohlen, sofern die RGume nicht tber die schallabgewandte
Fassade beliftet werden kénnen.

Sofern Wert auf hohen Schallschutz gelegt wird, sollten fensterunabhangige Bellftungseinrichtun-
gen bereits ab Beurteilungspegeln in Hohe von 45 dB(A) nachts vorgesehen werden.

5.  Gerauschkontingentierung

Nach der TA Larm [6] sind die Immissionsrichtwerte auf die Summe der Schallimmissionen von
allen gewerblichen Anlagen anzuwenden, die auf einen Immissionsort einwirken.

Fur Industrie- und Gewerbegebiete, die keine ausreichenden Abstande zu schutzbedirftigen Ge-
bieten aufweisen, wird in der Regel bereits im Bebauungsplan festgesetzt, wieviel Schall in ihnen
je Quadratmeter Grundflache emittiert werden darf, ohne dass die Immissionsrichtwerte in der Um-
gebung uberschritten werden. Diese flachenbezogenen Schallleistungspegel bzw. Emissionskon-
tingente kann man entweder einheitlich fir ein Gebiet oder nach Teilflachen differenziert angeben.

Letzteres ist in erster Linie zweckmalfig, wenn sich die schutzbedurftige Bebauung beispielsweise
nur auf einer oder zwei Seiten des Gewerbegebietes befindet und / oder nahe an das Gewerbege-
biet heranreicht.
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Bei Neuansiedlungen oder der Erweiterung bestehender Betriebe kann ein Unternehmer nach Ein-
sicht in den Bebauungsplan - ggf. mit fachlicher Unterstiitzung - feststellen, ob das fir ihn zur Ver-
figung stehende Emissionskontingent fiir seinen Betrieb ausreicht. Beim Genehmigungsantrag
kann die Immissionsschutzbehdrde prifen, ob die beabsichtigte Nutzung vertraglich ist.

5.1 Vorgehensweise

Die Durchfihrung der Gerduschkontingentierung erfolgt fir das Bebauungsplangebiet nach der
DIN 45691 ,Gerduschkontingentierung” [7]. Hierzu sind folgende Verfahrensschritte vorzunehmen:

Auswahl der malRgebenden Immissionsorte sowie der Gesamtimmissionswerte Lg;
Ermittlung der Vorbelastung Lvor
Festlegung von Planwerten Lp

Bestimmung der Emissionskontingente und gegebenenfalls von Zusatzkontingenten unter
ausschlieRlicher Beriicksichtigung der geometrischen Ausbreitungsdampfung, so dass die
Planwerte eingehalten werden.

5.2 Immissionsorte / Gesamtimmissionswerte Lg

Die fiir die Beurteilung der schalltechnischen Situation maRRgebenden Immissionsorte sind im Uber-
sichtsplan in Abbildung 1 auf der Seite 13 ersichtlich. Folgender Schutzanspruch ist im Einzelnen
zu bericksichtigen:

Der Immissionsort 10 1 befindet sich gemalf? [1] innerhalb des Bebauungsplanes ,IG 28C* und
ist als WA-Gebiet ausgewiesen. Es ist ein Gesamtimmissionswert in Hohe von 55 / 40 dB(A)
tags / nachts anzusetzen.

Der Immissionsort 10 2 befindet sich gemaR [1] innerhalb des Bebauungsplanes ,Kinderbe-
treuung an der Augsburger Straf3e* und ist als Flache fir Gemeinbedarf ausgewiesen. Es wird
der Schutzanspruch eines WA-Gebietes angenommen und ein Gesamtimmissionswert in
Hohe von 55 / 40 dB(A) tags / nachts angesetzt.

Auf FI.Nr. 284/9 befindet sich das Senioren- und Pflegeheim an der Augsburger Stral3e. Fur
den Immissionsort 10 3 wird der Schutzanspruch eines WA-Gebietes angenommen und ein
Gesamtimmissionswert in HOhe von 55 / 40 dB(A) tags / nachts angesetzt.

Der Immissionsort 10 4 wird 5 Meter entfernt an der Grundstiicksgrenze auf FI.Nr. 1654 ge-
wéhlt. Das Gebiet ist aktuell als Tennis- und Grinflache ausgewiesen. Zur Bertcksichtigung
moglicher zukunftiger Entwicklungen wird ebenfalls der Schutzanspruch eines WA-Gebietes
gewahlt. Und ein Gesamtimmissionswert in Hohe von 55 / 40 dB(A) tags / nachts in Ansatz
gebracht.

Die Immissionsorte 10 5 bis 10 7 befinden sich gemaR [1] innerhalb von GE-Gebieten der Be-
bauungsplane ,Handwerkerhof‘ und ,IG 28c" und werden nur hilfsweise aufgefiihrt. Der Im-
missionsort 8 wurde auf FI.Nr. 270 gewahlt. Hier ist gemalR dem Rahmenplan bzw. dem Fl&-
chennutzungsplan der Stadt [16] zukiinftig auch ein GE-Gebiet vorgesehen.

Fir diese Immissionsorte gilt die vorgenommene Emissionskontingentierung nicht, da sie sich
innerhalb des bestehenden Gewerbegebietes befinden.

An Immissionsorten innerhalb von GE-Gebieten sind die Immissionsrichtwerte der TA Larm
einzuhalten.
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Abbildung 1 - Ubersichtsplan Germering — Immissionsorte und Vorbelastung

Eingeschréanktes Gewerbegebiet
Nordlich der Augsburger Strale,
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5.3 Gerauschvorbelastung

Im Umfeld des Plangebietes befinden sich folgende relevante gewerbliche Nutzungen (vgl. Uber-
sichtsplan, Seite 13):

- Bebauungsplan ,Eingeschréanktes Gewerbegebiet Nordlich der Augsburger Stral3e, Sudlich
der B 2* (Handwerkerhof)

- Bebauungsplan ,IG 28C* (Sudlich Hochrainweg)
- gewerblichen Nutzungen im stidlichen Umfeld:
Data Display GmbH

Stadtwerke / E.on Bayern AG
Seniorenzentrum

Gewerbebetrieb Fl.-Nr. 94

Rettungswache

© O O o o o

Feuerwehr

Im Folgenden werden die Emissionsansatze der Vorbelastung der schalltechnischen Untersuchung
zum Bebauungsplan IG28 C (Hochrainweg) [17] entnommen.

5.3.1 Bebauungsplan ,Eingeschranktes Gewerbegebiet Nordlich der Augsburger Stral3e
(Handwerkerhof)*

Der Bebauungsplan ,Nordlich der Augsburger Straf3e” weist ein eingeschranktes Gewerbegebiet
aus. Gemal} den Festsetzungen des Bebauungsplans [1] werden fur das Bebauungsplangebiet
Emissionskontingente in folgender Hohe festgesetzt:

Tabelle 2: Emissionskontingente Lex in dB(A) fiir das Bebauungsplangebiet

o . . Emissionskontingente Lex in dB(A) je m2
Teilflachen Flache in m?
Tag Nacht
GEe nordlich der Augsburger StralRe 18.390 60 45

5.3.2 Bebauungsplan IG 28c

Der Bebauungsplan ,IG 28c* weist ein Gewerbegebiet, zwei eingeschrénkte Gewerbegebiete so-
wie ein WA-Gebiet aus. Gemal3 den Festsetzungen des Bebauungsplans [1] werden fir die GE-
Gebiete Emissionskontingente in folgender Hohe festgesetzt:

Tabelle 3: Emissionskontingente Lex in dB(A) fur das Bebauungsplangebiet ,IG 28c*

. ) ) Emissionskontingente Lex in dB(A) je m2
Teilflachen Flache in m?
Tag Nacht
GE1 3.777 60 45
GEe 2 3.396 58 43
GEe 3 5.322 57 42

Desweitern ist folgendes Zusatzkontingent Lex zus im Richtungssektor ,nord-ost” festgesetzt, wel-
ches fir die Vorbelastung irrelevant ist, da sich alles Immissionsorte aul3erhalb des Richtungssek-
tors befinden.

Tabelle 4: Zusatzkontingent Lex zus in dB(A) fuir das Bebauungsplangebiet ,IG 28c”
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Zusatzkontingente Lgk, zus
in dB(A)
Richtungssektor
Tag Nacht
dB(A) dB(A)
,hord-ost" 4 4

5.3.3 Gewerbliche Nutzungen im sudlichen Umfeld

Der Schallemissionsansatz fir die sudlich des Plangebietes angrenzenden gewerblichen Nutzun-
gen wird der schalltechnischen Untersuchung Bericht Nr. 218093 / 2 f vom 28.11.2018 [17] wie
folgt ibernommen:

Schallemissionen der Data Display GmbH auf FI.Nr. 284/3

Auf dem Grundsttick FI.Nr. 284/3 wurde der neue Firmensitz der Data Display GmbH errichtet. Die
Firma entwickelt, produziert und vermarktet Fertigprodukte im Bereich TFT-Flachbildschirmtechnik.
Folgender detaillierte Schallemissionsansatz wird fur die Tageszeit gewahlt (vgl. Anhang B, Seite 4,
Eingabedaten):

Tabelle 5: Schallemissionen der Data Display GmbH wéhrend der Tageszeit

Schallquelle Schallleistungspegel Anzahl / Einwirkzeit Emissionspegel Bemerkung
Parkplatz west mit 19 Stellplatzen 76 Pkw-Bewegungen Lwa = 76,3 dB(A)
Parkplatz ost mit 14 Stellplatzen 56 Pkw-Bewegungen Lwa = 74,2 dB(A)
Ein-/Ausfahrt u. Rangieren Lkw Lwa = 100,0 dB(A) 5 Lkw je 2 min Lwa = 80,2 dB(A)
(Wareneingang)
Ein-/Ausfah Rangi Lk gemat [17]
In-/Austahrt u. Rangieren Lkw Lwa = 100,0 dB(A) 5 Lkw je 2 min Lwa = 80,2 dB(A)
(Warenausgang)
Be-/Entladen Lkw (Wareneingang) Lwat,1h = 96,0 dB(A) * 5 Lkw je 20 min Lwa = 86,2 dB(A)
Be-/Entladen Lkw (Warenausgang) Lwat,1h = 96,0 dB(A) * 5 Lkw je 20 min Lwa = 86,2 dB(A)

*  Ergebnis einer Abnahmemessung bei einem Lebensmittelmarkt in Landau, Be- und Entladung
von 47 Paletten in einer Stunde (Messbericht Nr. 20049/2).

Schallemissionen der Stadtwerke / E.on Bayern AG auf Fl.Nr. 284/2

Das auf dem Grundstiick FI.Nr. 284/2 bestehende Verwaltungsgeb&aude wird aus schalltechnischer
Sicht im Wesentlichen (UG, EG und 1.0G) durch die Stadtwerke Germering sowie die E.on Bayern
AG genutzt (Service- und Kundendienst). Folgender detaillierte Schallemissionsansatz wird fir die
Tageszeit gewahlt (vgl. Anhang B, Seite 4, Eingabedaten):

Tabelle 6: Schallemissionen der Stadtwerke / E.on Bayern AG wahrend der Tageszeit

Schallquelle Schallleistungspegel Anzahl / Einwirkzeit Emissionspegel Bemerkung
Parkplatz mit 29 Stellplatzen 116 Pkw-Bewegungen Lwa = 78,9 dB(A)
Fahrweg Service-Fahrzeuge . _ . 46 Fahrzeuge (hin u. zu- .
(FLNI. 284/2) L'wain = 52,7 dB(A) riick) L'wa = 60,3 dB(A)
geman [17]

Fahrweg Service-Fahrzeuge
(FL.Nr. 284, Garage)

L'wain = 55 dB(A)

8 Fahrzeuge (hin u. zu-
ruck)

L'wa = 55,0 dB(A)

Be-/Entladen Service-Fahrzeuge

Lwat,1n = 90,0 dB(A)

20 Fahrzeuge je 5 min

Lwa = 80,2 dB(A)

*

Mittelwert zwischen dem langenbezogenen Schallleistungspegel eines Pkw (47,4 dB(A)) und
dem eines larmarmen Lkw (55 dB(A))
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Seniorenzentrum auf FI.Nr. 284/9 und 284/4

Auf dem Grundsttick FI.Nr. 284/9 (Gemeinbedarfsflache mit Zweckbestimmung Altenpflege) ist ein
Seniorenzentrums (125 Betten) errichtet worden. Folgender detaillierte Schallemissionsansatz wird
fur die Tages- und Nachtzeit gewahlt (vgl. Anhang B, Seite 4, Eingabedaten):

Tabelle 7: Schallemissionen des Seniorenzentrums wéhrend der Tages- und Nachtzeit

Schallquelle Schallleistungspegel Anzahl / Einwirkzeit Emissionspegel Bemerkung
Tageszeit
Parkplatz mit 8 Stellplatzen - 51 Pkw-Bewegungen Lwa = 72,1 dB(A)
Parkplatz mit 23 Stellplatzen - 147 Pkw-Bewegungen Lwa = 79,5 dB(A)
geman [17]
Rangieren Lkw Lwa = 100,0 dB(A) 3 Lkw je 1 min Lwa = 74,9 dB(A)
Be-/Entladen Lkw Lwat,1nh = 96,0 dB(A)* 3 Lkw je 30 min Lwa = 85,7 dB(A)
Nachtzeit
Parkplatz mit 8 Stellplatzen - 0,4 Pkw-Bewegungen Lwa = 63,0 dB(A)
geman [17]
Parkplatz mit 23 Stellplatzen - 1,15 Pkw-Bewegungen Lwa = 70,5 dB(A)

Emissionskontingente auf dem Grundstiick Fl.-Nr. 284/6

Fir das Grundstuick FI.-Nr. 284/6 werden hilfsweise folgende Emissionskontingente Lex fur die Ta-
geszeit (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) und Nachtzeit (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) angesetzt (vgl. An-
hang B, Seite 4, Eingabedaten):

Tabelle 8: Emissionskontingente Lex in dB(A) je m? Grundflache

. ) . Emissionskontingente Lex in dB(A) je m2
Teilflache Flache in m?
Tag Nacht
GE Fl.- Nr. 284/6 1.294 64 49

5.3.4 Rettungswache

Fur die Rettungswache bestehen keine schalltechnischen Auflagen, jedoch ist die ,Betriebsbe-
schreibung fur die immissionsschutzrechtliche Beurteilung von Bauantragen® Bestandteil der Bau-
genehmigung [17]. Demnach ist auf dem Betriebsgeldnde mit 20 An- und Abfahrten wéhrend der
Tages- und Nachtzeit zu rechnen. Den schalltechnischen Berechnungen wird daher eine An- und
Abfahrt pro Stunde (tags / lauteste Nachtstunde) zugrunde gelegt.

Tabelle 9: Schallemissionen der Rettungswache wahrend der Tages- und Nachtzeit

Schallquelle Schallleistungspegel Anzahl / Einwirkzeit Emissionspegel Bemerkung
Tageszeit

Fahrweg Rettungswagen BRK | Lwa’ = 60,0 dB(A)* | 16 | Lwa = 60,0 dB(A) | gemafn [18]
Nachtzeit

Fahrweg Rettungswagen BRK | Lwa’ = 60,0 dB(A)* | 1 | Lwa = 60,0 dB(A) | gemaf [18]

5.35 Feuerwehr

Fir die Feuerwehr sind die Schallemissionen des Ubungsbetriebes und des Parkplatzes maRge-
bend.

Es ergibt sich folgender Emissionsansatz fiir den Ubungsbetrieb vor dem Feuerwehrgeratehaus
(vgl. Eingabedaten, Anhang B, Seite 4).
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Tabelle 10: Schallemissionen Ubungsbetrieb Feuerwehr wahrend der Tages- und Nachtzeit

Schallquelle Schalleistungspegel Einwirkzeit / Anzahl Emissionspegel Bemerkung

Tageszeit

2 h,davon1hi.Rz.
Feuerwehr Lwa = 96,2 dB(A) o Lwa = 96,2 dB(A)
(Pegel bereits zeitkorrigiert) gemaR [17]

Parkplatz 70 Bew., davon 30 i.Rz. Lwa = 80,7 dB(A)

Nachtzeit (lauteste Nachtstunde)

Parkplatz 10 Bew. Lwa = 80,7 dB(A) geman [17]

5.3.6 Landwirtschaft FI.Nrn. 247/1 und 248 /4

Die beiden landwirtschaftlichen Unternehmen auf FI.Nr. 247 / 1 und 248/4 sind nur hilfsweise nach
TA Larm zu beurteilen. Auf der sicheren Seite liegend wird dennoch ein tblicher flachenbezogener
Schallleistungspegel in Hohe von 60 / 45 dB(A) tags / nachts angesetzt (vgl. Eingabedaten, An-
hang B, Seite 4).

Tabelle 11: Schallemissionen Landwirtschaftliche Betriebe

Schallquelle Schalleistungspegel Einwirkzeit / Anzahl Emissionspegel Bemerkung
Tageszeit

Landwirtschaft Lwa" = 60 dB(A) durchgehend Lwa = 100,2 dB(A)
Nachtzeit

Landwirtschaft Lwa" = 45 dB(A) durchgehend Lwa = 85,2 dB(A)

5.4 Planwerte Lp

Aufgrund der Gerduschvorbelastung aus den bestehenden gewerblichen Nutzungen unter
Punkt 5.3 ergeben sich an den malRgebenden Immissionsorten der angrenzenden Bebauung fol-
gende Planwerte:

Tabelle 11: Planwerte Lp in dB(A) fir die Tages- und Nachtzeit

Gerauschvorbelastung N
o Gesamtimmissionswert Planwert Lpi
Immissionsort Lvor Bemerkung
tags nachts tags nachts tags nachts
101 54,1 39,0 55 40 47,7 33,1
10 2 51,4 36,4 55 40 52,5 37,5 Schutzanspruch:
03 50,5 35,3 55 40 53,1 38,2 WA-Gebiet
104 49,8 34,7 55 40 53,4 38,5

5.5 Emissionskontingente Lex

In der folgenden Tabelle sind fiir die geplanten Teilflachen des Bebauungsplangebietes die ange-
setzten Emissionskontingente Lex fur die Tageszeit (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) und Nachtzeit (22:00
Uhr bis 06:00 Uhr) genannt (vgl. Anhang A, Seite 2 und Anhang B, Seite 4):
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Tabelle 12: Emissionskontingente Lex in dB(A) je m2 Grundflache

Fliche Emiss.ionskonti.ngente
Teilflachen Lex in dB(A) je m?
m? tags nachts
GE1 3.436 56 41
GE 2 3.960 58 43
GE 3 5.554 62,5 47,5
GE 4 2.563 62 47
GES5 1.829 63 50
GE 6 1.991 62 47
GE7 1.990 60 45
GE 8 1.754 59 44

Hinweis:

Fur die Energiepark Germering GmbH besteht ein rechtskraftiger Genehmigungsbescheid der un-
ter anderem schalltechnische Auflagen enthalt.

Folgende Immissionsrichtwerte dirfen durch die Gesamtgerduschimmissionen, die durch den Be-
trieb des Energieparks verursacht werden, an den umliegenden Wohnh&usern nicht berschreitet:

Betriebsleiterwohnhaus Gartnerei (FI.Nr. 1655/1): 55 /40 dB(A) tags / nachts

Allgemeines Wohngebiet im Stiden (FI.Nr. 274/3): 40/ 25 dB(A) tags / nachts

Im Zuge der Uberplanung durch den vorliegenden Bebauungsplan entfllt die Betrachtung als Vor-
belastung. Das Emissionskontingent fuir die bestehende Flache des Energieparks GE 3 wird basie-
rend auf den Auflagen des Genehmigungsbescheids gewahlt.

5.6 Durchfuhrung der Berechnungen

Die Berechnungen zur Emissionskontingentierung wurden bei Ansatz von Flachenschallquellen mit
dem Umgriff gemalf3 der Abbildung auf Anhang A, Seite 2 nach dem Verfahren der DIN 45691 [7]
durchgefuhrt. Es wurde mit freier Schallausbreitung unter alleiniger Berticksichtigung der Pegelab-
nahme aufgrund der geometrischen Abstandsverhéltnisse mit 10 Ig (4 11 s?) bei einer Mittenfre-
guenz von f = 500 Hz gerechnet.

Die Berechnungen werden mit dem Programm ,,CadnaA“ (Version 2025 MR1) durchgefihrt. Die
eingegebenen Daten sind in Anhang B zusammengefasst und in den Abbildungen in Anhang A
grafisch dargestellt.
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5.7 Berechnungsergebnisse und Beurteilung
Berechnungsergebnisse

Aufgrund der festgesetzten Emissionskontingente (vgl. Tabelle 3) fir den Bebauungsplan ,Am
Hochrainweg" ergeben sich an der angrenzenden mal3gebenden Bebauung folgende Berech-
nungsergebnisse wahrend der Tages- und Nachtzeit (vgl. Anhang B, Seite 4).

Tabelle 13: berechnete Beurteilungspegel (Immissionskontingente) sowie Planwerte

Immissionskontingente Planwerte Lpi
Immissionsort Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
101 48,0 33,3 47,7 33,1
102 52,5 37,7 52,5 37,5
103 50,1 35,3 53,1 38,2
104 51,2 36,4 53,4 38,5

Beurteilung

Die Berechnungen zeigen, dass die Planwerte an allen Immissionsorten (10 1 — IO 4) eingehalten
bzw. unterschritten werden.

Hinweis:

Eine Uberschreitung des Planwertes um weniger als 0,5 dB(A) ist aus schalltechnischer Sicht ohne
Relevanz.

Somit werden unter Beriicksichtigung samtlicher bestehender und geplanter Gewerbeflachen die
Immissionsrichtwerte der TA Larm an allen maRRgebenden Immissionsorten eingehalten (vgl. Be-
rechnungsergebnisse — Gesamtgerauschbelastung — im Anhang B auf der Seite 3).

5.8 Zusatzkontingente Lex zus

Unter Bericksichtigung der festgelegten Emissionskontingente werden die einzuhaltenden Plan-
werte an allen Immissionsorten eingehalten und am 10 3 um 3 dB(A) und am 10 4 und 2 dB(A)
unterschritten.

In der folgenden Tabelle 14 sind die Zusatzkontingente Lex, zus in dB(A) je m2 Grundflache fir Im-
missionsorte innerhalb der Richtungssektoren genannt, um deren Wert die in der Tabelle 13 ge-
nannten Emissionskontingente erhéht werden kénnen:

Tabelle 14: Zusatzkontingente Lekzus in dB(A) je m2 Grundflache fir Immissionsorte innerhalb der
Richtungssektoren

Zusatzkontingente Lek, zus
in dB
Richtungssektor
Tag Nacht
dB dB
Lsud” 3 3
Lwest” 2 2

Aufgrund der genannten Emissions- sowie Zusatzkontingente ergeben sich an den maRRgebenden
Immissionsorten folgende Immissionskontingente Lk wahrend der Tages- und Nachtzeit:
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Tabelle 15: Immissionskontingente Lk und einzuhaltende Planwerte Lp,

Immissionskontingente Planwerte Lpi
Immissionsort Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
101 48,0 33,3 47,7 33,1
102 52,5 37,7 52,5 37,5
103 53,1 38,3 53,1 38,2
104 53,2 38,4 53,4 38,5

Hinweis:

Sollte in Zukunft im Bereich des Immissionsortes 10 4 ein MI- bzw. GE-Gebiet ausgewiesen wer-
den, ist eine weitere Erhdhung des Zusatzkontingentes fur den Richtungssektor ,west" auf 7 dB(A)
bzw. 12 dB(A) moglich.

Zur Prifung der Vertraglichkeit von anzusiedelnden Betrieben in Bezug auf schutzbeduirftige Nut-
zungen (z.B. Buros, Betriebswohnungen) innerhalb des Bebauungsplangebietes sowie auf den an-
grenzenden Gewerbeflachen gelten die Emissionskontingente nicht. Hier ist im Zuge des Geneh-
migungsverfahrens gegebenenfalls der Nachweis zu erbringen, dass die Immissionsrichtwerte der
TA Larm fur Gewerbegebiete bzw. die um 6 dB(A) reduzierten Immissionsrichtwerte der TA Larm
eingehalten werden.

Die Gewerbegebiete sind insbesondere in stdlicher und siidwestlicher Richtung in Threm Emissi-
onsvermogen eingeschrankt. Daher konnen auf allen Teilflachen GE 1 bis GE 8 zur Sicherstellung
der Einhaltung der Emissionskontingente Schallschutzmaf3nahmen fur die anzusiedelnden Be-
triebe erforderlich sein. Hierzu zahlen z.B. die giinstige Situierung und/oder Abschirmung von ge-
rauschintensiven Freibereichen, eine ausreichende Schallddmmung von gerduschintensiven
Werkshallen oder Werkstatten sowie organisatorische MaRnahmen wie die zeitliche Beschrankung
von néchtlichen Betriebstétigkeiten. Die Prifung und Festlegung der gegebenenfalls notwendigen
Schallschutzmaf3nahmen erfolgt im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens.

Gemal 8§ 8 BauNVO dienen Gewerbegebiete vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich
belastigenden Gewerbebetrieben. Auf den Teilflachen GE 1 bis GE 8 wird durch die genannten
Emissionskontingente typischen Gewerbebetrieben (u.a. produzierende und verarbeitende Be-
triebe sowie Handwerksbetriebe) im Regelfall ein ausreichend hohes Emissionskontingent zur Ver-
fligung gestellt.

Die Teilflachen GE 5 ist im Sinne der aktuellen Rechtsprechung (BVerwG 4 CN 8/19 vom
29.06.2021, BayVGH 2 N 21.184 vom 29.03.2022) insbesondere aufgrund des erhthten Emissi-
onskontingentes bei typisierender Betrachtungsweise dazu geeignet, jeden nicht erheblich belasti-
genden Gewerbebetrieb im Sinne von 8§ 8 BauNVO aufzunehmen.

6. Qualitat der Prognose

Im vorliegenden Gutachten wurden konservative Emissionsansétze im Zuge einer ,worst case"-
Betrachtung (auf der sicheren Seite liegender Emissionsansatz in Bezug auf die anzusetzenden
Emissionsdaten und Berechnungsparameter etc.) gewahlt.

Durch die vorgenommenen rechentechnischen Einstellungen im Berechnungsprogramm CadnaA
(Version 2025 MR 1) werden die Schallimmissionen auf der sicheren Seite liegend berechnet.

Somit ist von einer Uberschatzung der prognostizierten Beurteilungspegel auszugehen. Mit den
berechneten Beurteilungspegeln wird somit im Regelfall die obere Vertrauensgrenze abgebildet.
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7. Textvorschlag fur die Satzung des Bebauungsplanes

Aus der schalltechnischen Untersuchung fir die Aufstellung des Bebauungsplanes ,Am Hochrain-
weg“ ergeben sich folgende Punkte zum Thema Immissionsschutz, die in die Satzung des Bebau-
ungsplanes aufgenommen werden sollten:

Festsetzungen durch Planzeichen

In der Planzeichnung sind die emittierenden Teilflachen GE 1 bis GE 8 gemald dem Detailplan im
Anhang A auf der Seite 3 zu ibernehmen. Zudem sind die Richtungssektoren zu tbernehmen.

Hinweis:

Sollte in Zukunft im Bereich des Immissionsortes 10 4 ein MI- bzw. GE-Gebiet ausgewiesen wer-
den, ist eine weitere Erh6hung des Zusatzkontingentes fiir den Richtungssektor ,West" auf 7 dB(A)
bzw. 12 dB(A) moglich.

Festsetzungen durch Text

Gewerbegerausche

Fur das Gewerbegebiet sind folgende Emissionskontingente festzusetzen:

I.  Aufden Teilflachen GE 1 bis GE 8 sind nur Vorhaben zul&ssig (Betriebe und Anlagen), de-
ren Gerdusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente Lex nach
DIN 45691 weder tags (6.00 h bis 22.00 h) noch nachts (22.00 h bis 6.00 h) tGiberschreiten:

Teilflachen emittierende Flache Emissifgsrnoggngente
m? tags nachts
GE1 3.436 56 41
GE 2 3.960 58 43
GE 3 5.554 62,5 47,5
GE 4 2.563 62 47
GES5 1.829 63 50
GE 6 1.991 62 47
GE7 1.990 60 45
GE 8 1.754 59 44

II. For die Richtungssektoren (in der Planzeichnung entsprechend zu kennzeichnen) gelten
folgende Zusatzkontingente Lex .us um welche die Emissionskontingente Lex erhéht werden

kénnen:
Zusatzkontingente Lek, zus
in dB
Richtungssektor

Tag Nacht

dB dB

Lsud” 3 3

,west" 2 2

Die Prufung der planungsrechtlichen Zulassigkeit eines Vorhabens erfolgt nach DIN 45691:
2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) fur die Immissionsorte j im Rich-
tungssektor k Lex; durch Leki + Lekzusk ZU ersetzen ist.
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lll. Ein Vorhaben erfiillt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungspla-
nes, wenn der Beurteilungspegel L: den Immissionsrichtwert nach TA Larm um mindestens
15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze).

IV. Innerhalb des Bebauungsplangebietes und in den angrenzenden GE-Gebieten ist der Nach-
weis der Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Larm zu fuhren.

Verkehrsgerausche

- Aufgrund der auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrsgerdusche sind Vorkehrungen zum
Schutz vor Aul3enlarm zu treffen. Die Anforderungen an den passiven Schallschutz entsprech-
end den Bayerischen Technischen Baubestimmungen sind einzuhalten.

- Fur alle Schlaf- und Kinderzimmer, bei denen ein nachtlicher Beurteilungspegel von 49 dB(A) an
zum Liften notwendigen Fenstern Uberschritten wird, ist der Einbau von schallgeddmmten fens-
terunabhangigen Beliftungseinrichtungen vorzusehen.

Hinweise durch Text

Den Festsetzungen zum Thema Immissionsschutz liegt die schalltechnische Untersuchung Bericht
Nr. 225004 / 2 vom 04.08.2025 des Ingenieurbirros Greiner zugrunde.

Verkehrsgerausche

- Zur Voreinschatzung der erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldamm-Malie R v ges
der Aul3enbauteile von schutzbediirftigen AufenthaltsrAumen nach DIN 4109-1:2018-01 sind
in 0.g. Untersuchung die héchsten zu erwartenden maf3geblichen AuRRenlarmpegel La auf-
grund der Verkehrsgerdusche dargestellt.

- Wird Wert auf hohen Schallschutz gelegt, wird der Einbau von fensterunabhéngigen Belliftungs-
einrichtungen bereits ab nachtlichen Beurteilungspegeln Gber 45 dB(A) empfohlen.

- Die hochsten zu erwartenden Beurteilungspegel fur die Nachtzeit im Plangebiet aufgrund der
Verkehrsgerausche sind im Anhang A auf Seite 4 dargestellt.

8. Zusammenfassung

In der Stadt Germering ist die Aufstellung des Bebauungsplanes ,Am Hochrainweg" geplant. Es
soll ein Gewerbegebiet festgesetzt werden. Innerhalb des Planumgriffs befindet sich im dstlichen
Teil der Energiepark Germering.

Nordlich des Plangebietes verlauft die Bundesstralie 2, westlich die Augsburger Straf3e und sutdlich
der Hochrainweg. Im Umfeld des Plangebietes befinden sich die Gewerbegebiete ,Handwerkerhof*
und ,Sudlich Hochrainweg* sowie landwirtschaftlich genutzte Flachen. Weiter stidlich befindet sich
ein Kindergarten die Feuerwehr und eine Flache fir ein Katastrophenschutzzentrum des BRK so-
wie weitere gewerbliche Nutzungen.

Die ErschlieBung des Gewerbegebietes soll Uber eine von der Augsburger Stral3e neu geplante
ErschlieBungsstral3e erfolgen.

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung sind die Verkehrsgerauschimmissionen aufgrund
der Bundesstral3e B 2, der Augsburger Strafe und des Hochrainwegs innerhalb des Plangebietes
zu ermitteln und geman der DIN 18005 bzw. der 16. BImSchV zu beurteilen. Hierauf basierend sind
dann die erforderlichen passiven Schallschutzmal3nahmen gemaf der aktuell gultigen DIN 4109
auszuarbeiten.
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Fur die innerhalb des Bebauungsplangebietes geplanten Gewerbeflachen sind Emissionskontin-
gente gemal3 der DIN 45691 in der Form festzusetzen, dass unter Berticksichtigung der Gerausch-
vorbelastung (Handwerkerhof, sudlich Hochrainweg, weitere Gewerbegebiete, Feuerwehr, BRK)
die Immissionsrichtwerte der TA Larm an der mal3gebenden geplanten und bestehenden schutz-
bedirftigen Bebauung eingehalten werden kénnen.

Untersuchungsergebnisse

Verkehrsgerdusche

Die berechneten Beurteilungspegel innerhalb der Flachen GE 1 bis GE 8 liegen im Bereich von
maximal ca. 71 dB(A) tags und 62 dB(A) nachts im Norden im Einflussbereich der B 2 und verrin-
gern sich zur Mitte des Plangebietes auf ca. 60 dB(A) tags bzw. 49 dB(A) nachts.

Im Stden werden aufgrund der Augsburger Strafl3e Beurteilungspegel in Hohe von 62 dB(A) tags
und 54 dB(A) nachts berechnet.

Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 fur GE-Gebiete (65 dB(A) tags und
55 dB(A) nachts) werden im Grofteil des Plangebietes eingehalten bzw. unterschritten. Die Uber-
schreitungen der Orientierungswerte von bis zu 6 dB(A) treten nur im nérdlichen Bereich entlang
der B 2 auf.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV fir GE-Gebiete (69 dB(A) tags und 59 dB(A) nachts)
als Indiz fur schadliche Umwelteinwirkungen werden mit Ausnahme eines Bereichs mit einer Breite
von ca. 9 Metern von der Baugrenze im Norden im gesamten Plangebiet eingehalten bzw. unter-
schritten.

Aufgrund der StraRenverkehrsbelastung ergeben sich erhéhte Anforderungen an den passiven
Schallschutz gemaf? der DIN 4109. Die Festlegung von SchallschutzmalRnahmen erfolgt erst bei
Vorlage der Gebaudeplanung im Zuge des jeweiligen Baugenehmigungsverfahrens.

Gewerbegerausche

Emissionskontingentierung

Fur die Gewerbeflachen wurden Emissionskontingente mit Zusatzkontingenten gemafd der
DIN 45691 vergeben (vgl. Punkt 5). Bei Ansatz dieser Emissionskontingente kénnen die Immissi-
onsrichtwerte der TA LArm an der angrenzenden bestehenden und geplanten Bebauung unter Be-
ricksichtigung der Gerauschvorbelastung durch die bestehenden Gewerbeflachen eingehalten
werden.

Die Gewerbegebiete sind insbesondere in stdlicher und siidwestlicher Richtung in Threm Emissi-
onsvermogen eingeschrankt. Daher konnen auf allen Teilflachen GE 1 bis GE 8 zur Sicherstellung
der Einhaltung der Emissionskontingente Schallschutzmaf3nahmen fur die anzusiedelnden Be-
triebe erforderlich sein. Hierzu zahlen z.B. die giinstige Situierung und/oder Abschirmung von ge-
rauschintensiven Freibereichen, eine ausreichende Schallddmmung von gerduschintensiven
Werkshallen oder Werkstatten sowie organisatorische MaRnahmen wie die zeitliche Beschrankung
von néchtlichen Betriebstétigkeiten. Die Prifung und Festlegung der gegebenenfalls notwendigen
Schallschutzmaf3nahmen erfolgt im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens.
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Fazit

Aus schalltechnischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen die Aufstellung des Bebauungspla-
nes ,Am Hochrainweg® in der Stadt Germering, sofern der unter Punkt 7 genannte Textvorschlag

entsprechend berucksichtigt wird.

Andreas st s Dominik S sameemeemnkersin
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M.Eng. Andreas Voelcker Dipl.-Ing. Dominik Prislin
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Ubersichtsplan Bebauungsplan ,Am Hochrainweg*
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Detailplan Emissionskontingente Bebauungsplan ,Am Hochrainweg*
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Verkehrsgerdusche: Rasterlarmkarte Tageszeit, hdchste Beurteilungspegel in dB(A)

Verkehrsgerdusche: Rasterlarmkarte Nachtzeit, héchste Beurteilungspegel in dB(A)
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Mafgebliche AuRenlarmpegel L. nach DIN 4109-2:2018-01, Rasterlarmkarte in dB(A) aufgrund der
Verkehrsgerédusche
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Anhang B

Berechnungsergebnisse und Eingabedaten (Auszug)
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Berechnungsergebnisse Gewerbegerausche (Gerduschvorbelastung)

Bezeichnung Pegel Lr Richtwert Hohe Koordinaten
Tag | Nacht | Tag | Nacht X Y Z
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | (m) (m) (m) (m)
101 WA 54,1{ 39,0 55,0l 40,0 12,30(r 675585,32| 5334644,54[ 544,71
102 WA 51,4 364 55,0 40,0 4,80[r 675464,11| 5334699,91f 537,21
10 3WA 50,5 353 55,0 40,0 10,30(r 675428,51| 5334673,86[ 543,42
10 4 WA 49,8 34,7 55,0 40,0 7,80|r 675384,34| 5334705,13[ 539,58
I05GE 63,2 48,2 65,0, 50,0 2,20|r 675334,93| 5334774,77[ 533,93
10 6 GE 63,6/ 48,6 65,00 50,0 7,80|r 675555,57| 5334743,10[ 539,44
107 GE 61,9 46,9 65,00 50,0 7,60|r 675569,25| 5334682,74[ 539,66
10 8 GE 61,9 46,9 65,0, 50,0 7,60[r 675661,09] 5334791,02| 538,94

Gerauschvorbelastung — Immissionsrichtwerte - Planwerte

Bezeichnung Gerauschvorbelastung Immissionsrichtwert Planwerte
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
101 WA 54,1 39,0 55,0 40,0 47,7 33,1
102 WA 51,4 36,4 55,0 40,0 52,5 37,5
10 3WA 50,5 35,3 55,0 40,0 53,1 38,2
10 4 WA 49,8 34,7 55,0 40,0 53,4 38,5
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Immissionskontingente - Planwerte

Bezeichnung Immissionskontingent Planwert
Tag Nacht Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
101 WA 48,0 33,3 47,7 33,1
102 WA 52,5 37,7 52,5 37,5
10 3WA 50,1 35,3 53,1 38,2
10 4 WA 51,2 36,4 53,4 38,5
I05GE 50,6 35,8 59,0 44,0
10 6 GE 55,6 40,8 59,0 44,0
107 GE 50,2 354 59,0 44,0
10 8 GE 51,8 36,9 59,0 44,0

Gesamtgerauschbelastung (Lvor + L)

Gesamtgerauschbelastung

Bezeichnung Tag Nacht
dB(A) dB(A)

101 WA 55,1 40,0
102 WA 55,0 40,1
10 3WA 53,3 38,4
10 4 WA 53,6 38,7
105 GE 63,4 48,4
10 6 GE 64,2 49,2
107 GE 62,2 47,2
10 8 GE 57,8 42,8
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Bericht (2250042.cna)

CadnaA Version 2025 MR 1 (64 Bit)

Linienquellen

Bezeichnung Sel.|M.| ID |Schallleistung Lw|Schallleistung Lw' Lw /Li Korrektur | Schallddmmung |Dampfung| KO | Freq.
Tag Nacht Tag Nacht |Typ| Wert |norm.| Tag |[Nacht| R Flache
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) dB(A) |dB(A) | dB(A) (m?) (dB) | (Hz)
Stadtwerke/E.on: Fahrweg Transporter/Pkw vor 81,8 -0,0 60,3 -21,5|Lw'|52,7+3 46| -77,2 0,0 500
Stadtwerke/E.on: Fahrweg Transporter (Garage) vor 733 -0,1 55,0 -18,4|Lw'| 55+3 -3,0| -76,4 0,0/ 500
BRK Fahrweg Rettungswagen vor 71,8 71,8 60,0 60,0|Lw'| 60 0,0 0,0 0,0/ 500
Flachenquellen
Bezeichnung Sel.|M.| ID |Schallleistung Lw|Schallleistung Lw" Lw/Li Korrektur |Schallddmmung|Dampfung| KO | Freq.
Tag Nacht Tag Nacht |Typ|Wert|norm.| Tag |Nacht| R Flache
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) dB(A) | dB(A) | dB(A) (m?) (dB) | (Hz)
Stadtwerke/E.on: Be-/Entladen Transporter/Pkw vor 80,2 0,0 57,2 -23,0/ Lw | 90 -9,8| -90,0 0,0/ 500
Data Display GmbH: Rangieren Lkw (Wareneingang) vor 80,2 0,0 56,8 -23,4| Lw | 100 -19,8(-100,0 0,0/ 500
Data Display GmbH: Rangieren Lkw (Warenausgang) vor 80,2 0,0 58,0 -22,2| Lw | 100 -19,8(-100,0 0,0/ 500
Data Display GmbH: Be-/Entladen Lkw (Wareneingang) vor 86,2 0,0 73,7 -12,5/Lw | 96 -9,8| -96,0 0,0/ 500
Data Display GmbH: Be-/Entladen Lkw (Warenausgang) vor 86,2 0,0 73,7 -12,5/Lw | 96 -9,8| -96,0 0,0/ 500
Altenpflege: Be-/Entladen Lkw vor 85,7 0,0 719 -13,8|Lw | 96 -10,3| -96,0 0,0/ 500
Altenpflege: Rangieren Lkw vor 74,9 0,0 59,5 -15,4| Lw | 100 -25,1{-100,0 0,0/ 500
Feuerwehr Ubung (1h a.Rz/ 1hi.Rz.) vor 96,9 0,0 67,2 -29,7| Lw | 102 -5,1/-102,0 0,0/ 500
Motorsége - |vor| 110,0 98,2 92,7 80,9|Lw | 113 -3,0| -14,8 0,0/ 500
Landwirtschaft vor| 100,2 85,2 60,0 45,0{Lw"| 60 0,0] -15,0 0,0 500
Emissionskontingente
Bezeichnung  [Sel.|M.| ID Zeitraum Tag Zeitraum Nacht Flache
Lw" | Lw | Lmin | Lmax |Lknick|Kknick| Lw" | Lw | Lmin |Lmax |Lknick|Kknick
(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) | (%) |(dBA)|(dBA)|(dBA) |(dBA) |(dBA)| (%) (m?)
GE1 2 56,0/ 91,4| 55,0 650 60,0 80| 41,0/ 76,4 550/ 650/ 60,0 80| 3436,19
GE 2 2 58,0/ 94,0/ 55,0 650| 60,0 80| 43,0/ 79,0/ 550/ 650| 60,0 80| 3959,95
GE3 2 62,5| 99,9 550 650 60,0 80| 47,5/ 84,9 55,0/ 650 60,0 80| 5554,36
GE 4 2 62,0/ 96,1 55,0 650| 60,0 80| 47,0/ 81,1 550| 650 60,0 80| 2562,57
GE5 2 63,0/ 956| 550 650/ 60,0 80| 50,0/ 82,6/ 550/ 650/ 60,0 80| 1829,48
GE 6 2 62,0/ 950/ 550 650 60,0 80| 47,0/ 80,0/ 55,0/ 650 60,0 80| 1991,21
GE7 2 60,0/ 93,0/ 550 650/ 60,0 80| 45,0| 78,0 550/ 650/ 60,0 80| 1990,05
GE 8 2 59,0/ 91,5/ 55,0 650 60,0 80| 44,0/ 76,5/ 55,0 650 60,0 80| 1754,18
GE FL.Nr. 2846 vor| 64,00 950| 55,0 650 60,0 80| 49,0/ 80,0/ 55,0/ 650 60,0 80| 1263,33
GE Handwerkerhof vor| 60,0|102,9| 55,0 650 60,0 80| 45,0 87,9 550/ 650/ 60,0 80| 19419,50
GEe 2 vor| 58,0/ 93,3| 55,0 650 60,0 80| 43,0/ 78,3| 550/ 650 60,0 80| 3396,16
GEe3 vor| 57,0/ 94,3| 55,0 650 60,0 80| 42,0/ 79,3| 55,0/ 650| 60,0 80| 5321,80
GE1 vor| 60,0/ 958| 55,0 650 60,0 80| 45,0| 80,8/ 550/ 650/ 60,0 80| 3776,53
Parkplatze
Bezeichnung Sel.|M.| ID |Typ Lwa Zéahldaten Zuschlag Art Zuschlag Fahrb Berechnung nach
Tag | Ruhe |Nacht|Bezugsgr. BO|Anzahl B |Stellpl/BezGr f| Beweg/h/BezGr. N Kpa | Parkplatzart |Kstro Fahrbahnoberfl
(dBA)| (dBA) | (dBA) Tag | Ruhe | Nacht | (dB) (dB)
Stadtwerke/E.on: PP vor|ind| 78,9| -51,8| -51,8 29 1,00| 0,250/ 0,000| 0,000| 4,0|P+R-Parkplatz| 0,0|Asphaltierte Fahrgassen|LfU-Studie 2007
Data Display GmbH: PP west vor|ind| 76,3| -51,8| -51,8 19 1,00| 0,250/ 0,000| 0,000| 4,0|P+R-Parkplatz| 0,0|Asphaltierte Fahrgassen|LfU-Studie 2007
Data Display GmbH: PP ost vor|ind| 74,2| -51,8| -51,8 14 1,00| 0,250/ 0,000| 0,000| 4,0|P+R-Parkplatz| 0,0|Asphaltierte Fahrgassen|LfU-Studie 2007
Altenpflege: groRer Parkplatz vor|ind| 79,5| -51,8/ 70,5 23 1,00| 0,400/ 0,000| 0,050| 4,0|P+R-Parkplatz| 0,0|Asphaltierte Fahrgassen|LfU-Studie 2007
Altenpflege: kleiner Parkplatz - |1 |ind| 72,1| 51,8/ 63,0 8 1,00| 0,400/ 0,000| 0,050| 4,0|P+R-Parkplatz| 0,0|Asphaltierte Fahrgassen|LfU-Studie 2007
PP Feurwehr vor|ind| 80,7| -51,8/ 80,7 40 1,00) 0,250| 0,000| 0,250| 4,0|P+R-Parkplatz| 0,0|Asphaltierte Fahrgassen|LfU-Studie 2007
Strassen
Bezeichnung Sel.|M.|ID Lw' Zahldaten genaue Z&hldaten zul. Geschw. RQ StraRenoberfl.| Steig.
Tag |Nacht| DTV |Str.gatt. M pl (%) p2 (%) pmc (%) Pkw | Lkw Abst. Art
(dBA) | (dBA) Tag | Nacht | Tag [Nacht| Tag |Nacht| Tag |Nacht|(km/h)|(km/h) (%)
B2 ~|1] 899 813 1921,0f 258,0 21 2,6 1,0 1,7 1,0 0,4 70 RalQ 11 0,0
Augsburger StraBe NW ~|1] 78,0] 682 376,1 39,5 34 4,7 0,0 0,0 0,6 0,0 40 RalQ 11.5+b 0,0
Augsburger Strale SO ~|1] 775 675 333,1 34,4 3,6 4,2 0,0 0,0 0,7 0,0 40 RalQ 11.5+b 0,0
Hochrainweg SW ~|1] 62,7] 509 15,6 13 56 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 30 RQ9 0,0
Hochrainweg NO ~|1] 636] 501 13,3 0,7 54 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 40 RQ75 0,0
Hauser (Auszug)
Bezeichnung Sel.|M ID  |WG |Einwohner|Absorption| Hohe
Anfang
(m)
Building| x 0
Building| x 0
Building| x 0
Building| x 0
SchmiedstraBe 15 Building| x 0
SchmiedstraBe 15 Building| x 0




	1. Situation und Aufgabenstellung
	2. Grundlagen
	3. Anforderungen an den Schallschutz
	3.1 Verkehrsgeräusche
	3.2 Gewerbegeräusche

	4. Verkehrsgeräusche
	4.1 Schallemissionen
	4.2 Durchführung der Berechnungen
	4.3 Schallimmissionen und Beurteilung
	4.4 Schallschutzmaßnahmen

	5. Geräuschkontingentierung
	5.1 Vorgehensweise
	5.2 Immissionsorte / Gesamtimmissionswerte LGI
	5.3 Geräuschvorbelastung
	5.4 Planwerte LPl
	5.5 Emissionskontingente LEK
	5.6 Durchführung der Berechnungen
	5.7 Berechnungsergebnisse und Beurteilung
	5.8 Zusatzkontingente LEK,ZUS

	6. Qualität der Prognose
	7. Textvorschlag für die Satzung des Bebauungsplanes
	8. Zusammenfassung

		2025-08-06T13:49:29+0200
	Andreas Voelcker


		2025-08-06T13:50:04+0200
	Dominik Prišlin




